
Anhang zum RdErl. vom 10.12.1998 
 
1.1 
Zur tätigen Mithilfe der Forstbehörden bei der Bewirtschaftung des Privat- und 
Körperschaftswaldes zählen folgende Leistungen: 
 
Ziff. Leistung 
1 Auszeichnen von Beständen (wahlweise mit gleichzeitiger Volumenermittlung) 
2 Aushalten, Aufmessen und Kennzeichnen des Holzes incl. Datenerfassung und ADV-

Holzliste 
3 Anbringen des Herkunftszeichens 
4 Stichprobenartige Kontrolle des Waldaufmaßes (vor Abfuhr des eingeschlagenen 

Holzes) oder des Werkseingangsmaßes incl. Datenerfassung u. ADV-Holzliste   
5 Erstellen der ADV-Holzlisten 
6 Holzverkauf 
7 Beteiligung an Rahmenverkäufen 
8 Einsatz und Kontrolle von Arbeitskräften (einschließlich Unternehmer und 

Selbstwerber) 
9 Materialbeschaffung (z.B. Ausschreibung, Bestellung, Kontrolle d. Angebots u.d. 

Lieferung) 
10 Monatslohnberechnung 
11 Wirtschaftsplanerstellung 
12 Kontrolle des Wirtschaftsplanvollzuges 
13 Betriebsbuchführung 
14 Analyse der Wirtschaftsergebnisse 
15 Jahresabschlußbericht über den Betriebsvollzug 
16 Forstliche Innenvermessungsarbeiten 
17 Waldwertschätzung 
18 Hilfeleistung beim Aufmessen (Ziff. 2) d. eine zweite, v. d. Forstbehörde bezahlte Kraft
19 Abnahme der Forsteinrichtung, die nicht durch die Forstbehörde erstellt ist. 
20 Forsteinrichtung 
 
3.2 
Entgelte für Einzelleistungen 
 

 

Ziff. Tätigkeit Entgelte (€) /Einheit 

1 Auszeichnen von Beständen (wahlweise mit gleichzeitiger 
Volumenermittlung) 

120,08 € / ha 

2 Aushalten, Aufmessen und Kennzeichnen des Holzes incl. 
Datenerfassung und ADV-Holzliste 

 

 a) nach Festmaß 2,39 € / m³ / f 
 b) nach Raummaß 0,78 € / m³ / f 
 c) Aufmessen im Wege der Stehendmessung 0,11 € / St. 
3 Anbringen des Herkunftszeichens 3,20 € / St. 
4 Stichprobenartige Kontrolle des Waldaufmaßes (vor Abfuhr des 

eingeschlagenen Holzes) oder des Werkseingangsmaßes incl. 
Datenerfassung und ADV-Holzliste 

0,24 € / m³ / f 
Gesamtlos 

5 Erstellen der ADV-Holzlisten 35,37 € je  
angef. ½ Std. 



 
 

6 Holzverkauf  
 a) bei Sammelverkäufen (ab 3 Waldbesitzer in einem Vertrag) mit 

Verkaufsabwicklung 
2,10 € / m³ / f 

 b) bei Einzelverkäufen mit Verkaufsabwicklung 6,32 € / m³ / f 
 c) bei Meistgebotsverkäufen von Wertholz > 350 € / m³ / f mit 

Verkaufsabwicklung 
14,09 € / m³ / f 

 d) bei Meistgebotsverkäufen von Wertholz > 350 € / m³ / f ohne 
Verkaufsabwicklung 

10,53 € / m³ / f / 

 e) bei Meistgebotsverkäufen von Holz auf dem Stock 0,13 € / St. 
 f) bei Meistgebotsverkäufen von sonstigem Holz mit 

Verkaufsabwicklung 
5,64 € / m³ / f 

 g) bei Meistgebotsverkäufen von sonstigem Holz ohne 
Verkaufsabwicklung 

2,82 € / m³ / f 

7 Beteiligung an Rahmenverkäufen (ohne Verkaufsabwicklung) 0,22 € / m³ / f 
8 Einsatz und Kontrolle von Arbeitskräften (einschließlich 

Unternehmer und Selbstwerber) 
 

 a) in der Holzernte 1,60 € / m³ / f 
 b) außerhalb der Holzernte 63,59 € / Std. 
9 Materialbeschaffung (z.B. Ausschreibung, Bestellung, Kontrolle des 

Angebots und der Lieferung) 
63,59 € / Std. 

10 Monatslohnberechnung 43,86 € / Std. 
11 Wirtschaftsplanerstellung  
 a) Wirtschaftsplanerstellung - schriftlich fixierte, detaillierte, 

jährliche Natural- und Finanzplanung für Nachhaltbetriebe und 
öffentlichen Wald 

3,23 € / ha 
Forstbetriebsfläche 

 b) Wirtschaftsplanung aufgrund von Planvorschlägen gemäß Nr. 
11a) des Waldbesitzers 

0,67 € / ha 
Forstbetriebsfläche 

12 Kontrolle des Wirtschaftsplanvollzuges 3,23 € / ha 
Forstbetriebsfläche 

13 Betriebsbuchführung 50,33 € / Std. 
14 Analyse der Wirtschaftsergebnisse 0,85 € / ha 
15 Jahresabschlussbericht über den Betriebsvollzug 57,80 € / Std. 
16 Forstliche Innenvermessungsarbeiten 63,59 € / Std. 
17 Waldwertschätzung 63,59 € / Std. 
18 Hilfeleistung beim Aufmessen (Ziff. 2) durch eine zweite, von der 

Forstbehörde bezahlte Kraft 
47,94 € / Std. 

19 Abnahme der Forsteinrichtung, die nicht durch die Forstbehörde 
erstellt ist 

93,74 € / Std. 

20 Forsteinrichtung Ist-Ausgaben 


